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Präambel:
„Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“ (WHO 2001). Das psychische und physische Wohlbefinden ist das höchste Gut des Menschen. Die Psychiater tragen mit ihrem Wissen ganz wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Bevölkerung bei. Der Patient steht dabei im Mittelpunkt der ärztlichen Bemühungen, Krankheiten durch alle zur Verfügung stehenden biopsychosozialen Methoden vorzubeugen, diese zu heilen oder deren Folgen zu lindern. Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist die Basis jeder Therapie: In die Therapieentscheidung wird der Patient eingebunden, sie liegt jedoch immer in der Verantwortung des Psychiaters und Psychotherapeuten. 

Neben einer Reihe von in Frage gestellten Verhaltensnormen steht derzeit das Verhältnis der Ärzte zur Pharmazeutischen Industrie im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Die ersprießliche und korrekte Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und pharmazeutischer Industrie basiert neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Ärztegesetzes und des Arzneimittelgesetzes auf ärztlichen Verhaltensnormen sowie dem Verhaltenscodex der Pharmig. Letztere sind freiwillige Selbstbeschränkungsinstrumente, die in definierten Bereichen deutlich über die gesetzlichen Regulierungen hinausgehen. Vermeintliche oder reale inadäquate Interessensverquickungen zwischen Pharmazeutischer Industrie und Ärzteschaft führen zu einer negativen öffentlichen Perzeption der Psychiatrie. Eine solide Kooperation zwischen Ärzten und Arzneimittelunternehmen ist aber in der Tat nicht nur für die Psychiatrie, sondern auch für die Patienten von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

Ärzte sind zu lebenslanger Fortbildung angehalten und Universitätskliniken sind vom Gesetz und ihrem Auftrag her verpflichtet, klinische Prüfungen durchzuführen. Beide Bereiche werden jedoch von der öffentlichen Hand unzureichend finanziert und wären ohne gedeihliche Kooperation von Industrie und Ärzteschaft nicht vorstellbar. 

Mit dem 1. Jänner 2008 ist das Strafgesetzänderungsgesetz 2002 (BGBl. 1 Nr. 109/2007) in Kraft getreten. Es beinhaltet – neben Modifikationen bestehender Tatbestände – neue Bestimmungen und Begriffsdefinitionen zum Korruptionsstrafrecht. Es tangiert die Teilnahme an Ärztekongressen, an Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Durchführung von klinischen Studien, die seitens der Pharmaindustrie mit Drittmitteln mitfinanziert werden. Bereits für 2009 ist neuerlich eine Novellierung geplant. 

Die Antikorruptionsbestimmungen der Medizinischen Universität Wien, die auf der Grundlage der maßgeblichen Bestimmungen des Strafgesetzbuches und des diesbezüglich vom Bundesministerium für Justiz erstellten Erlasses beruhen, besagen – zusammengefasst – dass Einladungen von Pharmafirmen zu Fortbildungskongressen, sofern der ärztliche (bzw. psychologische) Mitarbeiter nicht einen Vortrag oder einen Tagungsvorsitz zu übernehmen hat, jedenfalls an die Leitung der Klinik bzw. Krankenanstalt und nicht an einen bestimmten, namentliche genannten Arzt zu richten sind. Wer somit an einer Fortbildung teilnimmt, entscheidet seither ausschließlich der Dienstgeber. 

Bezüglich der lebenslangen Fortbildungsverpflichtung der Ärzte und somit auch der Psychiater schreibt O. Müller in seinem Gutachten (2008): „Der Gesetzgeber, der Staat, sagt den Ärzten, sie sollen sich fortbilden, aber dazu fehlt das Geld. ..... Und wenn es wer anderer zahlt, soll es strafbar sein? ..... Der Arzt ist zwar verpflichtet, sich laufend fortzubilden, jedoch findet sich weder im Ärztegesetz noch nach der geltenden Rechtsordnung ein Passus, dass er die Kosten seiner Fortbildung auch selbst zu tragen hätte. Demnach stellt die Teilnahme eines Arztes an einer solchen Fortbildungsveranstaltung keinen Vorteil, sondern die Erfüllung der Berufspflicht dar.“

Die „Europäische Charta für Forschung“ schreibt 2005 (Pkt. 5): Ausreichende, gut ausgebildete Humanressourcen in der Forschung und Entwicklung bilden den Eckpfeiler für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Kenntnisse und für technologischen Fortschritt, wodurch die Lebensqualität erhöht, das Wohlergehen der europäischen Bürger gesichert und zur Europas Wettbewerbsfähigkeit beigetragen werden kann.“ Abschließend empfiehlt sie: „Die Mitgliedsstaaten sollten die erforderlichen Schritte ergreifen, damit Arbeitgeber oder Förderer von Forschern ein günstiges Forschungsumfeld und eine der Forschung zuträgliche Arbeitskultur aufbauen und aufrecht erhalten, dank derer einzelnen Forschungsgruppen geschätzt, gefördert und unterstützt sowie mit dem notwendigen Material ausgestattet werden und nichtmaterielle Unterstützung erhalten, das bzw. die es ihnen erlaubt, ihre Ziele und Aufgaben zu erfüllen.“ 

In den vergangen vier Jahren erfolgten diesbezüglich nur unzureichende Ansätze von Seiten der Mitgliedsstaaten der EU, so dass auch in Zukunft die Kooperation der forschenden Psychiatrie mit den Pharmaunternehmen von grundlegender Bedeutung bleiben wird.

Ein Verhaltenscodex für Psychiater scheint heute in der Tat notwendig zu sein. Bei dessen Umsetzung sind nicht nur der Wortlaut der einzelnen Vorschriften sowie die geltenden Gesetze, sondern auch deren Geist und Intention und die allgemein anerkannten Grundsätze des Berufsrechtes zu beachten und ihrem Sinn entsprechend zu berücksichtigen. 

Der vorliegende „VERHALTENSCODEX FÜR PSYCHIATER“ versucht, Rahmenbedingungen zu formulieren, die den Psychiatern erlauben, ihrer Verantwortung in der konkreten Arbeit mit den Patienten und deren Angehörigen gerecht werden zu können. Auch die Tätigkeiten im Bereich des Gesundheitswesens sowie in der Kooperation mit der Pharmazeutischen Industrie müssen in einer professionellen Art und Weise und unter Einhaltung ethischer Kriterien erfolgen.

DER VERHALTENSCODEX FÜR PSYCHIATER berücksichtigt folgedessen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten in deren psychiatrischer und psychotherapeutischer Betreuung genauso wie die Rechte und Pflichten der Ärzte und deren Tätigkeit sowohl im Rahmen der individuellen Patientenbetreuung als auch im Öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Der Codex ist im Sinne des besseren Leseflusses in der männlichen Form formuliert, meint aber sinngemäß Patientinnen und Patienten bzw. Psychiaterinnen und Psychiater.

Der auf der Grundlage der entsprechenden Bundes- und Landesgesetze sowie der Europäischen und Internationalen Richtlinien erarbeitete „Verhaltenscodex für Psychiater“ stellt somit Empfehlungen zum Verhalten von Psychiatern gegenüber den Patienten und deren Angehörigen, den Kollegen sowie anderen Systempartnern im Gesundheitswesen und zum Verhalten in der Öffentlichkeit dar, er reflektiert die rechtlichen und sozialen Gegebenheiten und muss infolge dessen immer wieder fortgeschrieben werden. 

Der „Verhaltenscodex für Psychiater“ formuliert aber nicht nur die Berufspflichten der Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Psychiatrie und Neurologie, Psychiatrie sowie Neurologie und Psychiatrie, sondern verfolgt das Ziel:

· Das Vertrauen zwischen Psychiatern und Patienten zu fördern.

· Die Qualität der psychiatrischen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen.

· Die Freiheiten und das Ansehen des Berufsstandes zu wahren und

· berufswürdiges Verhalten zu fördern und schädigendes Verhalten zu verhindern.

Dem Sinn gemäß adaptiert gelten diese Richtlinien auch für in Ausbildung stehende Ärzte.

Grundsätze ärztlich-psychiatrischen Verhaltens:
Grundsätzlich unterscheiden sich die Verhaltensregeln für Psychiater nicht von denen, die für alle Ärzte gelten, vom hippokratischen Eid beginnend bis hin zu den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Aufgaben der Fachärzte für Psychiatrie:
Psychiater dienen als Ärzte und Psychotherapeuten der psychosozialen Gesundheit. Aufgabe der Psychiater ist es, die psychosoziale Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen und an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen mitzuwirken, soweit sie für die Gesundheit der Menschen von Bedeutung sind. 

§ 2 Allgemein Berufspflichten:
1. Psychiater üben ihren Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, sowie den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keinen Grundsätzen und Ideologien zustimmen und keine Vorschriften oder Anweisungen befolgen, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Diesbezüglich dürfen Psychiater somit hinsichtlich ärztlicher Entscheidungen keine Weisungen von Dritten entgegennehmen.

2. Psychiater sind verpflichtet, sich kontinuierlich über alle gesetzlichen Vorschriften, die für ihre Berufsausübung gelten, zu unterrichten und entsprechend zu handeln.

3. Psychiater üben ihren Beruf gewissenhaft aus und entsprechen dem ihnen bei ihrer Berufsausübung entgegengebrachten Vertrauen.

4. Psychiater sind zu lebenslanger Fort- und Weiterbildung verpflichtet.

5. Unbeschadet der Verschwiegenheitsverpflichtung haben Psychiater auf Anfragen von Gerichten, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und Ärztekammern in angemessener Frist Auskunft zu erteilen, soweit diese in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig sind. 

§ 3 Fortbildung:

1. In Klinik oder Praxis tätige Psychiater sind verpflichtet, sich kontinuierlich in jenem Umfang beruflich fortzubilden, der zur Erhaltung und Entwicklung der erforderlichen Fachkenntnisse entsprechend dem Stand der Medizinischen Wissenschaft notwendig ist.

2. Psychiater müssen beim Vorliegen gesetzlicher Verpflichtungen ihre Fortbildung durch entsprechende Zertifikate einer Ärztekammer nachweisen. 

§ 4 Qualitätssicherung:
Psychiater sind verpflichtet an einschlägigen Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der ärztlichen Tätigkeit teilzunehmen.

§ 5 Mitteilung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen:
Psychiater sind verpflichtet unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die ihnen aus ihrer ärztlichen Behandlungstätigkeit bekannt werden, den betroffenen Patienten und zuständigen offiziellen Stellen mitzuteilen. 

§ 6 Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln:
1. Jede psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung hat wie alle medizinischen Interventionen unter Wahrung der Menschenwürde und unter Achtung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patienten zu erfolgen. Das Selbstbestimmungsrecht des Kranken ist zu würdigen.

2. Psychiater achten das Recht ihrer Patienten, den Arzt frei zu wählen oder zu wechseln. Andererseits sind auch Psychiater frei, eine Behandlung abzulehnen. Ausgenommen sind Notfälle oder alle jene Verpflichtungen, die durch besondere Gesetze reglementiert sind, oder zu denen sich der Psychiater vertraglich verpflichtet hat. Der Psychiater steht dem begründeten Wunsch des Patienten aufgeschlossen gegenüber, einen weiteren Arzt zuzuziehen oder ihn an einen anderen Facharzt zu überweisen.

3. Angehörige von Patienten bzw. deren Begleitpersonen dürfen bei der Untersuchung und Behandlung nur dann anwesend sein, wenn der Patient bzw. sein gesetzlicher Vertreter dies wünscht oder diesem Begehren zustimmt, vorausgesetzt, dass der verantwortliche Psychiater dies als sinnvoll empfindet.

4. Psychiater müssen Sorge tragen, dass ihre Rezepte nicht missbräuchlich verwendet werden.

5. Psychiatern ist es nicht gestattet, für die Verordnung von Medikamenten oder Medizinprodukten eine Vergütung oder einen anderen Vorteil für sich oder Dritte anzunehmen.

6. Psychiatern ist es nicht gestattet Ärztemuster gegen Entgelt abzugeben.

§ 7 Aufklärungspflicht:
Die Psychiater benötigen vor Therapiebeginn die Einwilligung der Patienten. Der Einwilligung hat eine Aufklärung über Risken, Verlauf und alternative Behandlungsformen in einem persönlichen Gespräch vorauszugehen. Ausgenommen davon sind die vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen.

§ 8 Schweigepflicht:
1. Psychiater haben über all das, was sie während ihrer ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Tätigkeit erfahren, auch über den Tod des Patienten hinaus, zu schweigen, abgesehen von gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen.

2. Psychiater sind zur Offenbarung der ihnen von Patienten anvertrauten Inhalte befugt, wenn sie von der Schweigepflicht entbunden sind oder im Sinne einer Güterabwägung die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes notwendig ist. Wenn gesetzliche Vorschriften die Schweigepflicht des Psychiaters einschränken, ist der Patient davon zu unterrichten. 

3. Wenn mehrere Psychiater und Psychotherapeuten bzw. ein interdisziplinäres therapeutisches Team den Patienten behandeln, so sind sie untereinander von der Verschwiegenheitspflicht insofern befreit, als das Einverständnis der Patienten vorliegt oder berechtigterweise angenommen werden kann. 

§ 9 Dokumentationspflicht:
1. Psychiater haben über alle in Ausübung ihres Berufes getätigten Informationen und getroffenen Maßnahmen entsprechende Aufzeichnungen zu machen. Die Dokumentation ist nicht nur Gedächtnisstütze im Rahmen der Behandlung, sie dient auch dem Interesse der Patienten an einer ordnungsgemäßen Befunderhebung und –festlegung und als Beweis im Falle eines Rechtsstreits.

2. Psychiater haben Patienten auf deren Verlangen grundsätzlich in sie betreffende Krankengeschichten Einsicht zu gewähren und gegen Kostenersatz Kopien anzufertigen. Ausgenommen sind alle jene Teile, welche subjektive Eindrücke oder Wahrnehmungen des Psychiaters enthalten bzw. außenanamnestische Informationen, die vertraulich abgegeben worden sind. 

3. Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern und anderen Speichermedien bedürfen besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen. 

4. Die gesetzlichen Fristen bezüglich der Aufbewahrung von Dokumenten sind einzuhalten.

5. Es ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein langfristiger Schutz aller aufgezeichneten Daten gegeben ist.

§ 10 Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden:
1. Mit Übernahme der Therapie verpflichten sich Psychiater den Patienten gegenüber, in der Diagnostik geeignete Untersuchungsmethoden anzuwenden und die Therapie nach dem aktuellen Stand der Forschung zu konzipieren und durchzuführen. 

2. Der ärztliche Berufsauftrag verbietet es, diagnostische oder therapeutische Methoden unter missbräuchlicher Ausnutzung des Vertrauens oder der Leichtgläubigkeit der Patienten anzuwenden. 

§ 11 Psychiater und Pharmazeutische Industrie:
1. Jede Pharmastudie ist der zuständigen Ethikkommission zur Beurteilung der ethischen Unbedenklichkeit vorzulegen.

2. Soweit Psychiater Leistungen für die Pharmazeutische Industrie bzw. für die Hersteller von Medizinprodukten erbringen, darf das vereinbarte Honorar die Grenze der Angemessenheit nicht übersteigen. Die Verträge über die Zusammenarbeit sind schriftlich abzuschließen und – im Falle der Unselbständigkeit des Arztes – dem Arbeitgeber vorzulegen.

3. Für die Teilnahme an wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen ist die Annahme einer Einladung erlaubt. Auch die Annahme eines Kostenersatzes ist nicht berufswidrig. Die Annahme der Einladung bzw. eines Kostenersatzes ist dann nicht angemessen und somit abzulehnen, wenn der Zweck der Fortbildung nicht im Vordergrund steht oder der Geldwert des Kostenersatzes höher ist als die zum Besuch der Fortbildungsveranstaltung notwendigen Ausgaben (Reisekosten, Übernachtung, Verpflegung, Tagungsgebühr). 

4. Bei aktiver Gestaltung von ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen ist die Annahme eines finanziellen Beitrages (Sponsoring) durch konkrete (pharmazeutische) Unternehmen in angemessenem Umfang erlaubt. Der Sponsor ist bei der Ankündigung und Durchführung offen zu legen. 

5. Im Falle eines gesponserten Vortrags ist vom Referenten auf eine Ausgewogenheit der Darstellung und auf fachliche Unabhängigkeit von den Interessen des Sponsors zu achten. 

6. Für nicht-selbständige Psychiater (Amtsträger) ist es unstatthaft, pauschal für Beratungsleistungen oder ähnliches eine kontinuierliche,  Projekt unabhängige Bezahlung in Anspruch zu nehmen.

7. Die Annahme von Werbegeschenken oder anderen Vorteilen ist nicht gestattet, sofern der Wert nicht als geringfügig bezeichnet werden kann (nach derzeitigem Erlass (2009) des Bundesministeriums liegt diese Grenze bei 100,- €).
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